
 
 
 
An die Belegschaft der Fa. XY 
 
 
 
 

(Ort) ........................, den ..........(Datum) 
 
 
 
Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und seine Auswirkungen in der Praxis  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,  
 
seit August 2006 gilt das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG). Dadurch sollen im Geschäfts- 
und Arbeitsleben Benachteiligungen aus Gründen   
  
         der Rasse 
         des Geschlechts 
         der ethnischen Herkunft  
         der Religion 
         der Weltanschauung 
         der Behinderung 
         des Alters  
         der sexuellen Identität 
  
möglichst vermieden werden. Ich bitte Sie daher, Ihr Verhalten untereinander und auch gegenüber 
Personen, die zu uns in Kontakt treten oder mit denen wir schon länger in Verbindung stehen 
(Kunden, Lieferantenvertreter usw.), auf das neue Gesetz einzustellen. Bitte legen Sie hierbei vor 
allem am Telefon, im persönlichen Auftreten, in Bemerkungen und Briefen kein Verhalten an den Tag, 
das Ihr Gegenüber als eine Diskriminierung wegen eines der 8 genannten Gründe empfinden könnte. 
 
Der Gesetzgeber verpflichtet uns, Ihnen den gesamten Wortlaut des AGG sowie des § 61 b des 
Arbeitsgerichtsgesetzes zugänglich zu machen. Daher sind beide Dokumente neben diesem 
Scheiben angeheftet / ausgelegt und können von Ihnen jederzeit eingesehen werden.   
 
Sollten Sie sich selbst im Einzelfall wegen eines der Diskriminierungsgründe benachteiligt sehen - 
etwa durch das Verhalten eines Ihrer Arbeitskolleg/-innen, durch Dritte (z.B. Kunden) oder durch  
Maßnahmen des Arbeitgebers, so können Sie sich in unserem Betrieb an folgende 
Beschwerdestelle wenden: 
  

Herrn / Frau ....., Abteilung .........,  Telefondurchwahl:  - xxx,  E-Mail: ................. 
 
Die Beschwerden werden dort entgegengenommen, vertraulich behandelt und an mich als Vertreter 
des Arbeitgebers weitergeleitet. Die weiteren Maßnahmen werden dann pflichtgemäß geprüft und 
erforderlichenfalls getroffen.  
  
Zur gegebenen Zeit erhalten Sie zum Inhalt des Gesetzes mit dem Ziel der Vermeidung von 
Benachteiligungen in unserem Betrieb noch eine Schulung. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Hans Mustermann 
Geschäftsleitung  


